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Erste Änderung der „Ordnung zur Regelung der Allgemeinen Bestimmungen für die 
Zulassung zum Studium an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg“ 
(Allgemeine Zulassungsordnung – HAWAZO) 

     Vom 30. Juni 2006 

Der Hochschulrat der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg hat am 30. Juni 
2006 nach § 84 des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001, zuletzt 
geändert am 4. Mai 2005 (HmbGVBl. 2005 S. 191), in Verbindung mit § 10 Absatz 2 des 
„Gesetzes über die Zulassung zum Studium in Hamburg“ (Hochschulzulassungsgesetz – 
HZG) vom 28. Dezember 2004 (HmbGVBl. 2004 S. 515) die vom Präsidium der Hochschule 
am 9. Juni 2006  nach § 79 HmbHG in Verbindung mit § 10 Absatz 2 HZG beschlossene 
„Erste Änderung der „Ordnung zur Regelung der Allgemeinen Bestimmungen für die 
Zulassung zum Studium an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg“ 
(Allgemeine Zulassungsordnung – HAWAZO) vom 8. Juli 2005 (Amt. Anz. 2005 S. 1401) in 
der nachstehenden Fassung genehmigt. 

     §1 

Änderungen  

1. § 3 Absatz 2 Satz 6 lautet wie folgt: 

Die Stellung von Zulassungsanträgen per Fax ist nicht zulässig. Die Stellung von 
Zulassungsanträgen in elektronischer Form, insbesondere per E-Mail,  ist nur nach 
Maßgabe der von der Hochschule festgelegten Regeln zulässig. 

2. § 3 Absatz 11 lautet wie folgt: 

Die Hochschule ist berechtigt, dass Bewerbungsverfahren als Online-Verfahren 
durchzuführen und dabei mit den Bewerberinnen und Bewerbern in elektronischer Form, 
unter anderem  per E-Mail,  zu kommunizieren, insbesondere die Zulassungs- oder 
Ablehnungsbescheide in elektronischer Form  zu übersenden. 

3. § 9 Absatz 3 lautet wie folgt: 

Die Ablehnung des Studienplatzes bedarf der Schriftform. Sie ist mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Die  Hochschule ist berechtigt, die Ablehnung in 
elektronischer Form über das Internet  bekannt zu geben.  

     § 2 

      In-Kraft-Treten 

Die Änderungen treten einen Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Anzeiger in 
Kraft. Sie gelten erstmalig für das Bewerbungsverfahren zum Wintersemester 2006/07. 

  Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 

Z:\FHSatzungen\Zulassungen\AllgemZulassungsO\1Änderung\Publikfass1ÄmndHAWAZO\VeröffntlichteFass.doc 1



Hamburg, den  30. Juni 2006 
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